
Häufig gestellt Fragen (FAQ)
· Was muss ich zur AK mitbringen, um die KK-Abrechnung überprüfen zu lassen?

· Die Detaillierte Jahresabrechnung

· Das Kehrbuch mit den vollständigen Eintragungen

· Die Benennung aller Feuerstätten

· Die Anzahl der Züge

· Die Leistung der Zentralheizung in KW

· Kann ich den KK verschicken, weil ich vom Mai bis Oktober eh nicht heize? 
· Nein, sofern er sich mindestens einen Tag vorher angekündigt hat. Auf Verlangen hin muss er sich zwei Tage vorher ankündigen. 

· Auch von Mai bis Oktober muss der KK seiner Verpflichtung, zumindest eine Überprüfung vorzunehmen, nachkommen.

· Wenn auch nur einmal geheizt wurde, muss er bereits eine Kehrung vornehmen, auch wenn kein Ruß ist.
· Wenn ich den KK verschicke oder die Tür erst gar nicht aufmache, muss ich trotzdem bezahlen? 

· Ja, ich muss trotzdem bezahlen als wäre die Leistung erbracht worden. Der KK kann aber auch einen Ersatztermin vorgeben bzw. kann ich diesen verlangen. Es entstehen dabei aber zusätzliche Kosten für die Fahrtstrecke in Höhe von € 0,42 pro Kilometer und für die Fahrtzeit in Höhe von € 23,25 pro angefangene halbe Stunde.
· Muss ich mir extra Urlaub nehmen, wenn der Kaminkehrer kommt?

· Rein theoretisch ja! Praktisch soll aber der Tag und die ungefähre Uhrzeit vereinbart werden. 
· Es kann mich freilich eine Vertrauensperson vertreten.
· Was kann ich tun, wenn der KK meiner Meinung nach seine Arbeit nicht oder nur mangelhaft erledigt, seinen feuerpolizeilichen Auftrag also nicht erledigt?

· Zunächst ist anzuraten, den KK (schriftlich) zur ordnungsgemäßen Reinigung aufzufordern. Wenn er dem weiterhin keine Folge leistet kann eine Meldung bzw. Anzeige bei der Gemeinde und/oder bei der Bezirkshauptmannschaft erstattet werden.
· Wurde auch nur einmal geheizt, muss er kehren. Dazu kann ich ihn auffordern. 
· Im Falle eines Brandes stellt sich letztlich die Haftungsfrage!
· Bei mir kehrt immer der Lehrling. Kann ich verlangen, dass ein Geselle kehrt?

· Nein, dass kann der KK, also der Unternehmer, bestimmen. 
· Bezüglich der ordentlichen Reinigung siehe obigen Punkt.

· Jedes Mal nach dem Kehren ist der Keller / das Wohnzimmer verschmutzt!

· Grundsätzlich haftet der KK für Schäden, so auch für eine ungebührliche Verschmutzung.

· Muss er die Asche mitnehmen?

· Nein, die Asche muss er nicht mitnehmen. Ich muss ein entsprechendes Gefäß oä. zur Entsorgung der Asche bereitstellen.

· Mein Nachbar hat die gleiche Heizung wie ich, zahlt aber um € 70,- weniger!

· Bei unseren Überprüfungen stellt sich oft heraus, dass der eine den Zusatzofen selber kehrt, der andere nicht. 
· Oder der KK muss vom Dach aus kehren, beim Nachbarn aber nicht.
· Ist die vorgeschriebene Hauptüberprüfung im Zuge einer üblichen Kehrung zu machen oder extra?

· Die Hauptüberprüfung muss alle vier Jahre durchgeführt werden (früher: zwei Jahre).
· Sie muss zusätzlich durchgeführt werden, auch wenn der KK diese  gleichzeitig mit einer üblichen Kehrung durchführt. 

· Zu überprüfen sind dabei die Feuerstätten, die Kamine, Verbindungsrohre, die Öltanks, etc. auf deren Zustand.

· Eine Hauptüberprüfung kostet € 23,25 netto. 

· Kann ich den Ölkessel oder den Pelletskessel selber reinigen? Der Installateur sagt, der Pelletskessel soll alle 2 Wochen gereinigt werden, was ich auch tue.

· Einen Öl- und auch einen Pelletskessel kann man selber reinigen. Trotzdem muss der KK eine professionelle Reinigung durchführen und man muss für diese Leistung auch zahlen.

· Was ist der Unterschied zwischen Kamin und Zügen?
· Ein Kamin / Schornstein ist der äußere Verbau. Darin können mehrere Züge, also Röhren sein.

· Die Verrechnung erfolgt nach Anzahl der Züge, nicht nach Kamine.
· Ab wann kann der KK ein Verbindungsrohr extra berechnen?
· Ein Verbindungsrohr bei einer Zentralheizung gehört bis zu 2 m Länge zur Feuerstätte, darf also nicht extra verrechnet werden.
· Ist das Verbindungsrohr länger, kann der KK je weiteren Meter € 1,02 netto verrechnen.

· Geht ein Verbindungsrohr von einer Einzelfeuerstätte (z.B. Zusatzherd) weg, kann der KK dieses ab dem ersten Meter mit je €1,02 netto verrechnen.
· Ist ein gemauerter Grill auf der Terrasse mit einem Kamin durch das Hausdach auch kehr- und damit kostenpflichtig? 

· Ein Grill, der direkt ans Haus gemauert ist, ist wie eine offene Feuerstelle zu bewerten. Das heißt, ich kann die Reinigung selber durchführen. Der KK hat dann nur die kostenlose Überprüfung vorzunehmen.

· Den Kamin (Zug) aber muss der Fachmann reinigen und er kann dafür auch den Tarif verlangen.
· Wie wird die KK-Rechnung bei einer Hausgemeinschaft mit mehreren Parteien aufgeteilt?

· Die Kosten werden einfach durch die Anzahl der Parteien aufgeteilt, ungeachtet dessen, wie viele Züge und Feuerstellen eine Partei benützt (gem. MietR).

· Nur wenn die Hausgemeinschaft den Beschluss fasst, dass gemäß jeweiliger Nutzung aufgeschlüsselt wird, hat dies so zu erfolgen.

· Wann kann mir ein Hitzezuschlag verrechnet werden?

· Wenn die Feuerstätte in Betrieb und damit heiß ist, kann der KK einen Zuschlag von maximal 11% verrechnen.

· Weil eine Kehrung einer Holzfeuerstätte im Betrieb praktisch nicht möglich ist, wird eine Verrechnung des Hitzezuschlags nur bei Öl- oder Pelletskessel vorkommen. Aber der KK kann einen Ersatztermin vorgeben.
· Um wie viel mehr kann der KK verrechnen wenn die Leistung meines Heizkessels über 35 KW liegt?

· Es können ein Grundbetrag von zusätzlich € 8,54 netto und für je einen KW mehr € 0,43 netto verrechnet werden.

· Wie verhält es sich mit den Preisen bei der Rauchgasmessung?

· Für diese alljährlich einmal im HeizungsanlagenG vorgeschriebene Maßnahme gibt es keinen festgelegten Tarif. 

· In der Praxis verlangen die KK dafür zwischen € 35.- und 40.- netto. 

· Ich kann für die Rauchgasmessung auch eine konzessionierte Firma beauftragen, was in der Regel aber teurer ist. Eventuell gibt es aber einen Wartungsvertrag mit einem Serviceunternehmen.
· Muss ich den Kaminkehrer bei jedem Termin in bar bezahlen oder geht das auch anders?

· Eine Barzahlung ist möglich - freilich nur gegen Quittung.
· Weil man aber auf jeden Fall die „Detaillierte Jahresabrechnung“ verlangen soll, ist eine Bankanweisung erst nach Zusendung der Abrechnung anzuraten.
· Kann ich den Kaminkehrer wechseln?

· Ja, siehe S. 6 u. 7 in der Rauchfangkehrerfibel; Kehrgebiete S.15 - 19

· Muss ein Kehrbuch am Gemeindeamt gekauft werden oder kann ich mir selber etwas Ähnliches anfertigen?

· Ein Kehrbuch auf dem Gemeindeamt kostet ca. € 3,50.

· Ich kann mir aber auch selber eine Liste anfertigen, wobei die Spalten „Datum“, „R“ und „Ü“„Rauch- und Abgasfänge (Züge)“, „Verbindungsstücke“ und „Feuerstätten“, „Sonstige Reinigungs- und Überprüfungsarbeiten“, „Hauptüberprüfung“ und „Unterschrift KK“ stehen sollten.
· Wer legt die Kehrtarife fest, wie kommen derart hohe Tarife zustande?
· Die Landesinnung der KK beantragt die Tarife bei der Abteilung Gewerbe des Landes Tirol. 
· Infolge werden der Gemeindeverband, die Arbeiterkammer, die Bauernkammer, die Wirtschaftskammer, etc. zur Stellungnahme eingeladen. 
· Letztlich folgt eine Festlegung der Gewerbeabteilung, zumeist im Mittelwert, außer vor fünf Jahren wurde gemäß Antrag entschieden.
· 2011 soll eine Erhöhung beantragt werden!
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